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talzinsen seit der letzten Mietzinsveränderung

ummindestenseinenhalbenProzentpunkt

verändert haben.2 Damit sind heute
diejenigen Wohnbauträger zu einer
entsprechenden Überprüfung ihrer Mietzinssituation

verpflichtet,derenMietzinsenoch
auf einem Referenzzinsstandvon 3 Prozent
oder höher basieren. Handelt es sich aber
um eine Liegenschaft oder Wohnung, die
gleichzeitig nochvomKanton Zürich unterstützt

worden ist, gelten ausschliesslich die
kantonalen Mietzinsvorschriften. Die
Investitionskosten werden dabei ebenfalls
zum jeweils in Kraft stehenden Referenzzinssatz

eingerechnet, weshalb sich heute
ebenfalls Mietzinsanpassungen ergeben
können. Analog der städtischen Regelung
muss gemäss kantonalem zürcherischem

1 Bei Geschäftsräumlichkeiten wäre eine Mietzinssenkung
auf den Beginn des siebten Monats nach dem Eingang des
Begehrens zu gewähren

2 vgl. Art. 4 Abs. 2 lit. a des Mietzinsreglementes

In Kürze

Recht eine Mietzinsanpassung beantragt
werden, wenn der hypothekarische
Referenzzinssatz seit der letzten kantonalen
Mietzinsverfügung um mindestens einen
halben Prozentpunkt gesenkt worden ist. –

Zu beachten ist, dass bei kontrollierten
Mietzinsen im Sinne vonArt. 253bAbs.3OR

nicht die Schlichtungsbehörden, sondern
die Kontrollbehörden und danach allfällige

Verwaltungsbehörden beziehungsweise
-gerichte zuständig sind.

Referenzzinssätze abdem 1. Juni 2012

Der hypothekarische Referenzzinssatz
sowie der zugrunde liegende Durchschnittszinssatz

werdenbekanntlich vierteljährlich
durch das BWO bekanntgegeben, das
nächste Mal am Freitag, dem 1. Juni 2012.

Keine Untermiete à discretion
Seit der letzten gesamthaften Darstellung
der Problematik der Untermiete im
genossenschaftlichen Mietverhältnis in wohnen
11/2003 hat sich das Bundesgericht wieder
verschiedene Male mit dieser Thematik
auseinandergesetzt. In einem neusten Leiturteil
hat es am 10. Januar 2012 in Erinnerung
gerufen, dass ein Mieter seine Wohnung ohne
anderslautende vertragliche Abmachung nur
untervermieten darf, wenn er beabsichtigt,
«das Mietobjekt in absehbarer Zeit wieder
selbst zu nutzen»

Dem zu beurteilenden Fall lag folgender
Sachverhalt zugrunde: Eine im Kanton Zürich
wohnhafte Person war Mieter eines
Ferienhauses im Kanton Graubünden, das er ohne
vorgängige Zustimmung seines Vermieters
an zwei Personen untervermietet hatte. Der

Vermieter übertrug danach das Ferienhaus
seinem Sohn, der denMietvertrag umgehend
kündigte. Der Mieter brachte daraufhingegen
dieKündigung vor, dass demVermieterausder
Untervermietungkeinewesentlichen Nachteile

entstanden seien, weshalb die Kündigung
missbräuchlich sei.

Umstritten war das Recht des Mieters, die
Mietsache mit Zustimmung des Vermieters
ganz oder teilweise unterzuvermieten
beziehungsweise ob eine aus diesem Grund
ausgesprochene Kündigung missbräuchlich
sei. Wortwörtlich hielt das Bundesgericht
dazu Folgendes fest: «Voraussetzung für
den Kündigungsschutz ist, dass der Mieter
zur Untervermietung überhaupt berechtigt
ist. Das ist, abweichende vertragliche
Abmachungen vorbehalten, nur dann der Fall,

wenn der Mieter beabsichtigt,das Mietobjekt
in absehbarer Zeit wieder selber zu nutzen.
Ansonsten setzt er im Ergebnis auf dem Umweg

über die Untermiete einen Nachmieter
ein, als wäre er selber Eigentümer;darin liegt
ein Rechtsmissbrauch und es kann sich der
Mieter nicht auf das gesetzlich vorgesehene
Recht zur Untervermietung berufen. Hierbei
ist ein relativ strenger Massstab anzusetzen,
soll das Institut der Untermiete nicht
zweckentfremdet werden.»

Seit dem Dezember 2008 ist der zugrunde
liegende Durchschnittszinssatz von 3,45
Prozent kontinuierlich bis auf 2,39 Prozent
gesunken. Sinkt der Durchschnittszinssatz
per 1. Juni 2012 unter 2,375 Prozent, würde
der anwendbare Referenzzinssatz dann auf
2,25 Prozent festgelegt. Davon ausgehend,
dass diese Entwicklung aufgrund der
Zinssituation der jüngsten Vergangenheit
eintreten wird, ist sämtlichen Vorständen zu
raten, ihre Mietzinssituation derzeit zu
analysieren und die kommende
Generalversammlung für eine Information zu diesem

Thema bestmöglich zu nutzen.

Weiter hat das Bundesgericht Folgendes

festgehalten:«Die vageMöglichkeit,die
Mietsache allenfalls wieder einmal selber zu
nutzen, rechtfertigt eine Untervermietung nicht
– eine solche istumsomehr ausgeschlossen,
wenneine allfällige Rückkehrüberhauptnicht
in Betracht fällt. Die Übernahme lang dauernder

Untermietverhältnisse oder sukzessiver
Untermietverträge Kettenverträge) wäre im
Übrigen weder im Interesse der Eigentümer
noch in demjenigen der Vermieter.»

Mitdieser Entscheidungbestätigtdas
Bundesgericht seinePraxis, wonach esnach einer
Zeit der praktisch immer zu bewilligenden
Untermietenunmehr dieses RechtdesMieters
eher wieder etwas einschränkt. Im Ergebnis
führte die bundesgerichtliche Entscheidung
dazu,dassdieUngültigkeitserklärung der
Kündigung durch die Vorinstanz aufgehoben und
die Sache zur Ergänzung des Sachverhaltes
und zuneuer Entscheidung an die Vorinstanz
zurückgewiesen wurde.
BGE 4A_227/2011,

Urteilvom 10. Januar2012)
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